
#ST# Bundesbeschluss
über die Neuregelung bei den Treibstoffzöllen

vom 8. Oktober 1982

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. März 19821),

beschliesst:

I

Die Bundesverfasssung wird wie folgt geändert:

Art. 36bisAbs. 4 und 5
4 Die Kosten der Erstellung, des Betriebes und des Unterhaltes der National-
strassen werden auf den Bund und die Kantone verteilt; dabei sind die Bela-
stung der einzelnen Kantone durch die Nationalstrassen sowie ihr Interesse und
ihre Finanzkraft zu berücksichtigen.
5 Aufgehoben

Art. 36ter

1 Der Bund verwendet die Hälfte des Reinertrages des Treibstoffzolls und den
gesamten Ertrag eines Zollzuschlages wie folgt für Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem Strassenverkehr:

a. für seinen Anteil an den Kosten der Nationalstrassen;
b. für Beiträge an die Kosten des Baus der Hauptstrassen, die zu einem vom

Bundesrat in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu bezeichnenden Netz
gehören und bestimmten technischen Anforderungen genügen;

c. für Beiträge an die Aufhebung oder Sicherung von Niveauübergängen, zur
Förderung des kombinierten Verkehrs, des Transportes begleiteter Motor-
fahrzeuge und des Baus von Bahnhofparkanlagen, sowie für andere Mass-
nahmen zur Trennung des Verkehrs ;

d. für Beiträge an Umweltschutz- und Landschaftsschutzmassnahmen, die
durch den motorisierten Strassenverkehr nötig werden, sowie an Schutz-
bauten gegen Naturgewalten längs Strassen, die dem motorisierten Verkehr
geöffnet sind;
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Treibstoffzölle

e. für allgemeine Beiträge an die Kosten der dem Motorfahrzeug geöffneten
Strassen und den Finanzausgleich im Strassenwesen;

f. für Beiträge an Kantone mit Alpenstrassen, die dem internationalen Ver-
kehr dienen, und an Kantone ohne Nationalstrassen.

2 Soweit der Ertrag des zweckgebundenen Grundzolls zur Sicherstellung der in
Absatz l genannten Aufgaben nicht ausreicht, erhebt der Bund einen Zollzu-
schlag.

Übergangsbestimmungen

Art. 16

Unter Vorbehalt der Änderung durch die Gesetzgebung beträgt der Zollzu-
schlag auf Treibstoffen 30 Rappen je Liter. "

II
1 Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Nationalrat, 8. Oktober 1982 Ständerat, 8. Oktober 1982

Die Präsidentin: Lang Der Präsident: Dreyer
Der Protokollführer: Zwicker Die Sekretärin: Huber
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